
 
 

 
 

Fechtsport Pforzheim e.V. 
 c/o Mössinger Stahl-/Metallbau GmbH 
 Im Altgefäll 4, 75181 Pforzheim 
 www.fechtsport-pforzheim.de 

1. Vorstand: 
 Dr. Hagen Stickel 
2. Vorstand: 
 Reinhard Wetzel 

Bankverbindung: 
 Sparkasse Pforzheim-Calw 
 BLZ 666 500 85 
 Konto 211 80 41 

 
 

 

AUFNAHMEANTRAG 
    Mitgliedschaft  
_____________ 
(nicht ausfüllen) 

 
Persönliche Daten: 
 
________________________________ ______________________________ 
(Vor- und Nachname)     (Geburtsdatum) 
 

________________________________ ______________________________ 
(Straße und Hausnummer)     (Telefon-Nr.) 
 

________________________________ ______________________________ 
(PLZ und Wohnort)      (Email-Adresse) 

 
Mitgliedschaft: 
 Die o.g. Person beantragt folgende Mitgliedschaft: (Jahresbeitrag) 

____________________    
(Beginn, ggf. Antragsdatum)  
 
 
Die o.g. Person hat bereits an einem 
Anfängerkurs teilgenommen: 

 
□  Ja 

□
 Nein 

□
 Kind/Jugendlicher (bis 18 Jahre) 110,- Euro □
 Erwachsener 175,- Euro □
 Passiv/Gymnastikgruppe 70,- Euro □
 Familie / Erwachsener 155,- Euro □
 Familie / Kind 90,- Euro 

 

Aufnahmebedingungen: 
     

a) Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft der oben genannten Person unter Anerkennung der Aufnahmebedingungen. 
 

b) Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft an dem Tag der Unterzeichnung dieses Aufnahmeantrags beginnt. Die 
Vereinssatzung erkenne ich hiermit als verbindlich an. 
 

c) Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich, der die Erfüllung aller Verpflichtungen, 
insbesondere die Beitragszahlung übernimmt, die sich satzungsgemäß aus der Mitgliedschaft des Jugendlichen ergeben, und 
der für den Minderjährigen die Satzung anerkennt. 
 

d) Die Mitgliedschaft im Verein ist in der Sportunfall- und Haftpflichtversicherung beim Badischen Sportbund e.V. versichert. 
Diese Versicherung kann jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn der laufende Mitgliedsbeitrag bezahlt ist. 
 

e) Die Beitragspflicht wird durch Einzugsermächtigung erfüllt. 
 

f) Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ende des Geschäftsjahres (31.07.) und muss schriftlich beim Vorstand eingereicht 
werden. 
 
 

________ ________________________ ______________________________ 
(Datum)  (Unterschrift, ggf. Erziehungsberechtigte/r) (Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte/r) 

 
Einzugsermächtigung für Forderungen mittels Lastsch rift: 
 

Hiermit ermächtige/n ich/wir den Fechtsport Pforzheim e.V., die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen wegen Mitgliedsbeitrag 
bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres nachstehend aufgeführten Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. Ich/wir 
verpflichte/n mich/uns, Änderungen der Bankverbindung schriftlich mitzuteilen. Gebühren für Rückbuchungen aufgrund einer 
nicht angezeigten Kontoerlöschung oder mangelnden Kontodeckung gehen zu meinen/unseren Lasten. 
 
____________________  _________________________________________ 
(Konto-Nummer)    (Kreditinstitut, Ort) 
 

____________________  __________  _________________________ 
(BLZ)     (Datum)   (Unterschrift/en) 
 
 



 
 

 
 

Fechtsport Pforzheim e.V. 
 c/o Mössinger Stahl-/Metallbau GmbH 
 Im Altgefäll 4, 75181 Pforzheim 
 www.fechtsport-pforzheim.de 

1. Vorstand: 
 Dr. Hagen Stickel 
2. Vorstand: 
 Reinhard Wetzel 

Bankverbindung: 
 Sparkasse Pforzheim-Calw 
 BLZ 666 500 85 
 Konto 211 80 41 

 
 

 

Mietvertrag 
   Fechtausrüstung  
 

 
Persönliche Daten: 
 
________________________________ ______________________________ 
(Vor- und Nachname)     (Geburtsdatum) 
 
 

Mietbedingungen:  
 
1. Der Fechtsport Pforzheim e.V. überlässt dem o.g. Mitglied die zur Ausübung des Sportes 
notwendige Fechtausrüstung für das laufende Geschäftsjahr.  
 

2. Diese Kleidung umfasst eine Jacke, eine Hose und einen Handschuh, die das Mitglied 
ausgehändigt bekommt und auch mit nach Hause nimmt. 
 

3. Für die Vermietung der Fechtausrüstung wird eine Gebühr von 50,- Euro pro 
Geschäftsjahr erhoben. Eine anteilige Berechnung ist nur für ein Halbjahr möglich. 
 

4. Die Kleidung kann jederzeit ausgewechselt werden, wenn sich die Kleidergröße ändert, 
sofern passende Kleidung vorhanden ist. 
 

5. Die Mietverhältnis verlängert sich automatisch. Eine Kündigung ist drei Monate zum Ende 
eines Geschäftsjahrs möglich. 
 

6. Die Fechtausrüstung muss nach Beendigung des Mietverhältnisses in einwandfreiem 
Zustand und gewaschen zurück gegeben werden. Bei Verlust oder grober Beschädigung 
wird die Wiederbeschaffung in Rechnung gestellt. 
 

7. Die Waffe, Maske und ggf. Kabel werden vom Verein während dem Training ohne 
zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt und verbleiben in der Sporthalle. 
 
Dem Mitglied wurde folgende Kleidung ausgehändigt: 
 □

 Fechtjacke, Nr. ______   
 □

 Fechthose, Nr. ______  
 □

 Handschuh, Nr. ______  
 

 
Kleidung erhalten und Mietbedingungen anerkannt: 
 
__________  _________________________ 
(Datum)   (Unterschrift/en) 

 
 
Platz für Mängelanzeige, Notizen, Vermerke:  


